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ZUM TITELBILD

Lange, dunkle Wintertage sind selbst für Frohnaturen manch-
mal eine echte Geduldsprobe. Da kommt die Weihnachtszeit 
mit ihren unzähligen Wohlgerüchen, besinnlichen Klängen 
und farbenfrohen Accessoires gerade recht. Und damit die 
gute Stimmung auch beim Blick aus dem Fenster weiter an-
hält, sollten Weihnachtsfreunde natürlich den Garten in ihr 
Dekorationskonzept mit einbeziehen.
Das „erweiterte Wohnzimmer” in ein Winterwunderland zu 
verwandeln, ist einfach – z. B. mit einer beleuchteten Weih-
nachtsbaumvariante, die wind- und wetterfest und daher 
ideal für den Außenbereich geeignet ist. Zum Aufstellen muss sie nur aus dem Karton 
gezogen und nach den Feiertagen dort wieder verstaut werden. Und niemand muss in 
halsbrecherischer Aktion von der Leiter aus die Kerzen verteilen und montieren; die weiß 
oder warmweiß leuchtenden LED-Lämpchen sind bereits installiert. Noch ist ausreichend 
Zeit, um sich einmal im Fachhandel umzuschauen.	 Foto: epr/Hemsson

Leitungsrechte
Durch § 9 Abs. 1 des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes wurde für Strom-, Gas- und 
Fernwärme-, Wasser-, Abwasser- und Tele-
kommunikationsleitungen auf Grundstücken 
in der ehemaligen DDR eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit begründet. Als 
Kompensation dieser Verkehrswertbeein-
trächtigung durch Leitungsrechte erhält der 
Eigentümer einen Ausgleichsanspruch. Bei 
der Ermittlung der Entschädigung ist nicht 
allein auf die Wertminderung der von der 
Dienstbarkeit betroffenen Fläche abzustel-

len, sondern auf die gesamte Grundstücksfläche. Ist infolge der Beein-
trächtigung eine Nutzung des Grundstücks unmöglich, kann die Entschä-
digung im Einzelfall (nahezu) dem vollen Grundstückswert entsprechen, 
so das Landgericht Berlin.	 Foto: © mojolo - Fotolia.com

Winterfestes Haus
Wer eine Immobilie besitzt, 
muss sie pflegen, damit sie 

ihren Wert behält. Dazu gehört 
auch die besondere Vorbe-
reitung auf den Winter. Der 

Verband Privater Bauherren hat 
die wesentlichen Maßnahmen 

erläutert und in einer über-
sichtlichen Checkliste zusam-

mengefasst – damit Frost und Schnee dem Haus nichts anhaben können 
und es den Winter möglichst unbeschadet übersteht.

Foto: VPB – Regionalbüro Landshut
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